
Tagung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegenheiten 
 

 

Die nächste Tagung des Ausschusses für Umwelt, Landwirtschaft, Forsten und Abwasserangelegen-
heiten findet am 
 

Mittwoch, dem 01. Juni 2011, um 17.00 Uhr,  
im Rathaus der Stadt Haldensleben, Markt 22 
kleiner Beratungsraum (Zi. 123)  

 
statt. 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil: 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der Beschlussfähig-

keit 
2. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
3. Evtl. Einwendungen gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die Tagung am 06. April 

2011  
4. Auswertung Osterfeuer 
5. Behandlung der Anregungen und Beschluss des Bebauungsplanes „Am Wiesenweg“, Wedringen 

3. ver-einfachte Änderung (einschließlich Begründung) als Satzung (Beschlussvorlage-Nr. 170-16.
(V)/2011)  

6. Mitteilungen 
7. Anfragen und Anregungen 
 
Nichtöffentlicher Teil: 
8. Evtl. Einwendungen gegen den nichtöffentlichen Teil der Niederschrift über die Tagung am 

06. April  2011  
9. Mitteilungen 
10. Anfragen und Anregungen 
 
 
 
 
 
Dr. Peter Koch  
In Vertretung des Ausschussvorsitzenden 

  10,00 € 
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Aufforderung an die Parteien und Wählergruppen 

zur Benennung von Wahlvorstandsmitgliedern 

 

Die im Landkreis Börde vertretenen Parteien und Wählergruppen werden hiermit gemäß § 6 Abs. 2 der Kommu-

nalwahlordnung für das Land Sachsen-Anhalt aufgefordert, bis zum 03. Juni 2011 wahlberechtigte Personen als 

Mitglieder des Wahlvorstandes für die Landratswahl im Landkreis Börde am 10. Juli 2011 und eine eventuelle 

Stichwahl am 07. August 2011 vorzuschlagen. 

Für die oben genannte Wahl werden in der Stadt Haldensleben 13 Wahlvorstände gebildet. 
Wahlbewerberinnen/Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge können nach § 13 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt ein Wahlehrenamt nicht innehaben. 
 
Die Beisitzerinnen und Beisitzer der Wahlvorstände sind ehrenamtlich tätig. Die Ablehnung der Übernahme eines 
oder das Ausscheiden aus einem Wahlehrenamt richten sich nach § 29 der Gemeindeordnung und § 21 der 
Landkreisordnung. 
 
Ein wichtiger Grund im Sinne dieser Vorschriften liegt in der Regel nur vor für 
  

1. die Mitglieder des Deutschen Bundestags und der Bundesregierung sowie des Landtags und der Landes-
regierung, 

2. die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit der Vorbereitung und Durchführung der Wahl oder 
mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung betraut sind, 

3. wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 

4. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die Fürsorge für ihre Familie die Ausübung 
des Amtes in besonderer Weise erschwert, 

5. wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus dringendem beruflichen Grunde oder durch 
Krankheit oder Gebrechen verhindert sind, das Amt ordnungsgemäß auszuüben, 

6. wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingenden Gründen außerhalb ihres Wohnortes auf-
halten, 

7. wahlberechtigte Personen, die aus politischen oder religiösen Gründen die Beteiligung an Wahlen ableh-
nen. 

 
Zu Beisitzerinnen/Beisitzern der Wahlvorstände können auch unbefristet Beschäftigte der im Wahlgebiet ansässi-
gen Behörden und Einrichtungen des Landes oder einer der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen 
Person des öffentlichen Rechts bestimmt werden, wenn sich nicht genügend wahlberechtigte Personen finden 
lassen. Die Bestellung erfolgt im Einvernehmen mit der jeweiligen Behördenleitung. Ein/e Bedienstete/r der Ge-
meinde kann auch zum Mitglied des Wahlvorstandes berufen werden, wenn sie/er nicht im Wahlgebiet wohnt. 
Gleiches gilt für Bedienstete eines Landkreises bei der Kreiswahl. 
 
 
 
 
Haldensleben, den 17.05.2011   

                Eichler, Stadtwahlleiter 
 

Öffentliche Bekanntmachung 


